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T +41 (31) 390 39 37 Rechtsdienst der Bundeskanzlei 
E judith.hanhart@agile.ch 

Per E-Mail an:  
recht@bk.admin.ch 

Bern, 10. Juli 2020 / JH 

Covid-19-Gesetz: Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 19. Juni 2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die 
gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-
Epidemie eröffnet. AGILE.CH als Dachverband von 41 Behinderten-Selbsthilfeorganisationen, 
die unterschiedlichste Behinderungsgruppen repräsentieren, bedankt sich für die Einladung, zur 
Vorlage Stellung zu nehmen. 

Grundsätzliches 

In der Schweiz leben gemäss Schätzungen des Bundesamts für Statistik 1,7 Millionen Menschen 
mit Behinderungen1. Sie alle haben gemäss Bundesverfassung, Gleichstellungsgesetz und UNO-
Behindertenrechtskonvention ein Recht auf Gleichstellung und Nichtdiskriminierung unter 
Achtung ihrer Unterschiedlichkeit. Um dieses Recht auf Gleichbehandlung einzulösen, sind 
sowohl in Normal- als auch in Krisenzeiten gezielte Vorkehrungen inkl. behinderungsbezogene 
Ausnahmeregelungen nötig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Menschen mit Behinderungen 
keine homogene Gruppe darstellen und deshalb behinderungsspezifische Vorkehrungen 
spezifisch für gewisse Behinderungsformen zu ergreifen sind. So erhöht die Maskenpflicht im 
öffentlichen Verkehr beispielsweise für viele Menschen mit Behinderungen, die zu den 
Risikogruppen gehören, ihren Schutz und wird deshalb von AGILE.CH begrüsst. Gleichzeitig ist 
diese Pflicht für Menschen mit gewissen Behinderungen nicht umsetzbar oder mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden. Menschen mit motorischen Einschränkungen können Masken 
teilweise nicht selber an- und ausziehen2. AGILE.CH ist sehr froh, dass Personen, die aus 
besonderen Gründen keine Maske tragen können, von der Pflicht befreit3. Um Stigmatisierungen 
und Verunsicherungen vorzubeugen, sollten solche Ausnahmeregelungen bei der ersten 
Ankündigung von geplanten Massnahmen kommuniziert werden. AGILE.CH als 

 
1 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-
bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html  
2 Auch Menschen mit Epilepsie, Autismus, geistigen Beeinträchtigungen und Gesichtsverletzungen 
können teilweise keine Masken tragen. Für schwerhörige Menschen erschweren Masken die 
Kommunikation, da sie auf das Lippenlesen angewiesen sind. 
3 Gemäss Art. 3a der Covid-19-Verordnung besondere Lage 
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Dachorganisation der Behindertenselbsthilfe steht Bund und Kantonen bei der Identifizierung und 
Behebung behinderungsbedingter Hürden neuer Corona-Massnahmen gerne beratend zur 
Verfügung. 

Die Corona-Pandemie hat grosse Auswirkungen auf das Leben aller Menschen in der Schweiz. 
Es ist deshalb unabdingbar, dass Corona-Informationen und -Empfehlungen für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich sind. AGILE.CH ist erfreut, dass Informationen zur Pandemie in 
Leichter Sprache und in Gebärdensprache zur Verfügung stehen und dass die 
Medienkonferenzen in Gebärdensprache übersetzt werden. 

Das Coronavirus ist für bestimmte Personen besonders gefährlich. Um Risikogruppen möglichst 
wirksam vor Ansteckungen zu schützen, braucht es weiter ein solidarisches Verhalten der 
gesamten Bevölkerung. Es gilt, einer zunehmenden Nachlässigkeit bei der Einhaltung der 
Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG durch kontinuierliche Kommunikation und gezielte 
Sensibilisierungsmassnahmen gegenüber der Gesamtbevölkerung entgegenzuwirken. Die 
Verantwortung des Gesundheitsschutzes darf nicht allein den Risikogruppen übertragen werden, 
indem ihnen beispielsweise empfohlen wird, das Haus nur im Ausnahmefall zu verlassen. Die 
soziale Isolation von Menschen, die teilweise bereits vor der Corona-Pandemie aufgrund ihres 
Alters oder ihrer Gesundheit weniger Kontakte pflegen konnten, gefährdet die Gesundheit der 
Betroffenen. 

Das Einhalten der BAG-Hygiene- und Verhaltensregeln erhöht den Aufwand der 
Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderungen. AGILE.CH erwartet, dass der Corona-
bedingte Mehraufwand über den Assistenzbeitrag abgerechnet werden kann. 

Bund und Kantone tun viel, um Menschen vor Corona-Ansteckungen und vor harten 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu schützen. Zu wenig Beachtung wird jedoch den 
psychischen und sozialen Auswirkungen der Pandemie und deren staatlichen 
Bekämpfungsmassnahmen geschenkt. So sind beispielsweise die BAG-Empfehlungen 
zuhanden von Alters- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen4 
auf die Verhinderung von Corona-Ansteckungen beschränkt; Hinweise zur psychischen 
Gesundheit und Überlegungen zur Balance zwischen Freiheitsrechten und kollektivem Schutz 
fehlen ganz. AGILE.CH ist dezidiert der Meinung, dass den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die psychische Gesundheit mehr Beachtung geschenkt werden muss. Die wirtschaftliche 
Ungewissheit, Zukunftsängste, Einsamkeit, fehlende Strukturen und beengte Wohnsituationen 
können psychische Probleme auslösen oder verstärken. Die Umfrage «Swiss Corona Stress 
Study» (vgl. www.coronastress.ch) der Universität Basel belegt, dass die Corona-Krise 
insbesondere wegen der Veränderungen bei der Arbeit oder der Ausbildung und wegen der 
Belastung durch das eingeschränkte Sozialleben zu einer Zunahme von Stress und depressiven 
Symptomen führt. 
Ferner erwartet AGILE.CH, dass in Empfehlungen zuhanden von Institutionen auf die Bedeutung 
der Respektierung der Selbstbestimmung und die Möglichkeiten der Mitbestimmung in 
Krisenzeiten eingegangen wird. Freiheitsrechte (insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung 
und Bewegungsfreiheit) sollen mit erforderlichen Schutzmassnahmen nur so weit wie nötig 
eingeschränkt werden. Dass Alters- und Pflegeheime sowie Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen in einer Empfehlung abgehandelt werden, findet AGILE.CH nicht richtig, denn die 
Lebensrealitäten und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und betagten Menschen 
unterscheiden sich grundlegend. 

 
4 Vgl. BAG-Empfehlungen 



 

    Seite 3 

 

Arbeitgebende sind gemäss Art. 6 Arbeitsgesetz verpflichtet, den Schutz der Gesundheit der 
Mitarbeitenden sicherzustellen. Zum Schutz von Corona-Risikogruppen und Angehörigen von 
besonders gefährdeten Personen ist es wichtig, dass alle Arbeitgebenden in der Schweiz die 
Corona-Schutzmassnahmen, wie u.a. Abstandsregeln und regelmässiges Desinfizieren 
exponierter Flächen (u.a. Kaffeemaschinen und Türfallen), am Arbeitsplatz konsequent 
umsetzen. AGILE.CH ist überzeugt, dass eine regelmässige Sensibilisierung und Information von 
Arbeitsgebenden zu den besonderen Corona-Schutzverpflichtungen5 zu deren konsequenter 
Umsetzung beitragen. 

AGILE.CH befürchtet, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise Menschen mit 
Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt besonders hart treffen werden. AGILE.CH fordert deshalb, 
dass die Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ zur Bewältigung der Corona-Pandemie verstärkt 
wird. 

 AGILE.CH fordert, dass die Auswirkungen von staatlichen Massnahmen zur Eindämmung 
der aktuellen Covid-19-Epidemie auf Menschen mit Behinderungen systematisch geprüft 
werden und wenn nötig Ausnahmeregelungen erlassen werden. Die Ausnahmeregelungen 
sind zeitgleich mit der Einführung von neuen Bestimmungen zu kommunizieren, um 
Verunsicherungen bei Menschen mit Behinderungen zu verhindern. 

 AGILE.CH erwartet, dass die Verantwortung für den Schutz von besonders gefährdeten 
Personen nicht auf die Risikogruppen abgeschoben wird, sondern solidarisch von der 
gesamten Bevölkerung mitgetragen wird. 

 AGILE.CH fordert, dass die Übersetzung der Medienkonferenzen in Gebärdensprache 
fortgesetzt wird und dass BAG-Informationen und -Empfehlungen in Leichter Sprache und in 
Gebärdensprache publiziert werden. 

 AGILE.CH verlangt, dass der durch das Einhalten der BAG-Hygiene- und Verhaltensregeln 
verursachte Mehraufwand bei der persönlichen Assistenz über den IV-Assistenzbeitrag 
vergütet wird. 

 AGILE.CH verlangt, dass bei der Bewältigung der Corona-Krise Massnahmen für die 
physische und psychische Gesundheit ergriffen werden. 

 AGILE.CH erwartet, dass Empfehlungen an Institutionen vorgeben, Freiheitsrechte und die 
Möglichkeit der Mitbestimmung auch in Krisenzeiten so weit als möglich zu gewährleisten. 
Zudem dürfen Menschen mit Behinderungen und Menschen im letzten Lebensabschnitt nicht 
gleichbehandelt werden, da sich ihre Bedürfnisse grundlegend unterscheiden. 

 AGILE.CH regt die regelmässige Information und Sensibilisierung von Arbeitgebenden zu 
den Corona-Schutzverpflichtungen an. 

 AGILE.CH empfiehlt eine Verstärkung der Interinstitutionellen Zusammenarbeit zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, Art. 2 Covid-19-Gesetz 

Zuteilung von Schutzausrüstungen, Art. 2 Abs. 2 Bst. c Covid-19-Gesetz 
Sollte es bei der Versorgung mit Schutzausrüstungen (insbesondere Masken) nochmals zu 
Engpässen kommen, erwartet AGILE.CH, dass Menschen mit Behinderungen, die im Rahmen 
des Assistenzbeitrags Assistentinnen und Assistenten beschäftigen, auf die Prioritätenliste für die 
Verteilung gesetzt werden. Assistenzleistungen sind mit grosser Nähe verbunden. Menschen mit 

 
5 Vgl. https://backtowork.easygov.swiss  
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Behinderungen sind auf Schutzmaterialien angewiesen, um die Gesundheit ihrer Angestellten 
und ihre eigene Gesundheit angemessen zu schützen. 

Schutzmasken mit Sichtfenstern Art. 2 Abs. 2 Bst. k Covid-19-Gesetz 
Schwerhörige Menschen sind für die Verständigung auf das Lippenlesen angewiesen. 
Konventionelle Masken verunmöglichen hörbehinderten Menschen die Kommunikation, 
Schutzmasken mit Sichtfenstern6 hingegen machen das Lippenlesen möglich. AGILE.CH 
erwartet, dass die Verfügbarkeit von Schutzmasken mit Sichtfenstern in der Schweiz gezielt 
gefördert wird und dass diese u.a. ausgewählten Fachpersonen und ÖV-Mitarbeitenden zur 
Verfügung gestellt werden. 

Kostenübernahme der Schutzausrüstungen durch IV-Assistenzbeitrag, Sozialhilfe und 
Ergänzungsleistungen Art. 2 Abs. 2 Bst. l Covid-19-Gesetz 
Gemäss Empfehlungen des BAG7 sind Hygienemasken nur einmal zu verwenden und ungefähr 
alle 2 Stunden zu ersetzen. Damit einerseits Menschen mit Behinderungen, die Assistentinnen 
und Assistenten beschäftigen, und andererseits Menschen, die mit wenig Geld auskommen 
müssen, diese BAG-Empfehlungen befolgen können, ist die Finanzierung der Masken und 
weiterer Schutzausrüstung über den IV-Assistenzbeitrag, die Sozialhilfe8 und die 
Ergänzungsleistungen nötig, solange das Maskentragen wegen der Corona-Pandemie 
empfohlen oder verordnet ist. 

Reservation von Intensivbetten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen Art. 2 Abs. 4 Bst. c 
Covid-19-Gesetz 
Covid-19-Erkrankte werden in Spitälern isoliert, Besuche von Angehörigen sind nicht möglich. 
Gerade deshalb ist es wichtig, dass Spitäler zusätzliche Betreuung für Covid-Erkrankte mit 
besonderen Bedürfnissen anbieten können. Es braucht beispielsweise Spitäler mit 
Intensivbetten, die für hochgewichtige Menschen ausgerüstet sind und deren Pflegepersonal 
entsprechend ausgebildet ist, oder Intensivstationen, die über Erfahrungen in der Behandlung 
von Menschen mit psychischen oder kognitiven Behinderungen verfügen. 

Risikogruppen Art. 2 Abs. 6 Covid-19-Gesetz 
AGILE.CH beurteilt die abschliessende und pauschale Zuordnung von Menschen, die als 
Risikogruppen durch besondere Massnahmen vor einer Corona-Ansteckung geschützt werden 
sollen, als problematisch. So braucht es für den Schutz einer besonders gefährdeten Person auch 
besondere Massnahmen gegenüber den Angehörigen, damit das Risiko einer Übertragung 
innerhalb der Familie reduziert werden kann. Für Menschen mit gewissen psychischen 
Erkrankungen, wie u.a. Angststörungen, können während der Pandemie spezifische 
Massnahmen zur Reduktion der Corona-bedingten psychischen Belastung ebenfalls 
gesundheitlich dringend nötig sein. Ob Adipositas (BMI ≥ 40 kg/m2) immer mit einer erhöhten 
Gefährdung für einen schweren Verlauf bei Covid-19 einhergeht, ist nicht abschliessend belegt. 
Die Zuteilung von Menschen mit Adipositas zu den Risikogruppen kann bestehende Vorurteile 
gegenüber hochgewichtigen Menschen verstärken. AGILE.CH verlangt, dass der Anhang 6 
«Kategorien besonders gefährdeter Personen» der Covid-19-Verordnung 2 durch eine nicht 
abschliessende Formulierung Abweichungen zulässt, laufend den neuen Erkenntnissen 
angepasst wird und die psycho-soziale Dimension berücksichtigt. 

 
6 Folgende Hersteller bieten u.a. solche Schutzmasken an: https://www.theclearmask.com; 
http://www.faceviewmask.com; https://safenclear.com. 
7 Vgl. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/hygiene-
pandemiefall/hygienemasken.html  
8 Vgl. dazu auch SKOS-Beitrag Finanzierung von Masken für sozialhilfebeziehende Personen vom 
3.7.2020 
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Für AGILE.CH ist es zentral, dass die Pflichten, die Arbeitgebenden zum Schutz von besonders 
gefährdeten Personen auferlegt werden, nicht zu Kündigungen oder zu einer Verminderung der 
Vermittelbarkeit von betroffenen Personen führen. 

 AGILE.CH fordert, Art. 2 Abs. 1 Covid-19-Gesetz wie folgt zu ergänzen: «Der Bundesrat 
kann Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der 
durch das Coronavirus verursachten Krankheiten anordnen. Er sorgt mit angemessenen 
Vorkehrungen dafür, dass Menschen mit Behinderungen durch die angeordneten 
Massnahmen nicht diskriminiert werden. Er hört dabei die Kantone an.» 

 AGILE.CH verlangt, dass Menschen mit Behinderungen, die Assistentinnen und Assistenten 
über den IV-Assistenzbeitrag beschäftigen, bei Engpässen in der Versorgung mit 
Schutzmaterialien (Art. 2 Abs. 2 Bst. c Covid-19-Gesetz) auf die Prioritätenliste gesetzt 
werden. 

 AGILE.CH fordert, dass Art. 2 Abs. 2 Covid-19-Gesetz um folgende zwei Bestimmungen 
ergänzt wird: 
«k. die Verfügbarkeit von Schutzmasken mit Sichtfenstern gezielt fördern» 
«l. die Übernahme der Kosten für Covid-19-Heilmittel und Schutzausrüstungen über den IV-
Assistenzbeitrag, die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe vorsehen.» 

 AGILE.CH verlangt, dass Art. 2 Abs. 4 mit folgender zusätzlicher Bestimmung ergänzt wird:  
«c. für die Behandlung von Covid-19-Erkrankten mit besonderen Bedürfnissen eine 
bestimmte Anzahl Intensivbetten zu reservieren.» 

 AGILE.CH fordert folgende Anpassung von Art. 2 Abs. 6: «Er kann Massnahmen zum 
Schutz von besonders gefährdeten Personen und ihrer Angehörigen anordnen und 
insbesondere Arbeitgebern diesbezüglich Pflichten auferlegen. Er achtet darauf, dass den 
besonders gefährdeten Personen und ihren Angehörigen aus den angeordneten 
Massnahmen keine Nachteile auf dem Arbeitsmarkt erwachsen.» 

 AGILE.CH verlangt, dass der Anhang 6 «Kategorien besonders gefährdeter Personen» der 
Covid-19-Verordnung 2 durch eine nicht abschliessende Formulierung Abweichungen 
zulässt, laufend den neuen Erkenntnissen angepasst wird und die psycho-soziale Dimension 
berücksichtigt. 

 

Justizielle und verfahrensrechtliche Massnahmen, Art. 4 Covid-19-Gesetz 
AGILE.CH begrüsst es sehr, dass Verhandlungen und Anhörungen zum Schutz der Gesundheit 
aller Beteiligten während der Corona-Pandemie ohne physische Anwesenheit durchgeführt 
werden können. Die Möglichkeiten, Gespräche zum Schutz der Gesundheit virtuell 
durchzuführen, sollten während der Corona-Pandemie auch von Sozialdiensten und 
Sozialversicherungen genutzt werden. Die Ausrüstung mit den nötigen technischen Hilfsmitteln 
der entsprechenden Stellen (u.a. Sozialdienste und IV-Stellen) ist dafür gezielt zu fördern. 

Die Entscheidung, ob eine Verhandlung virtuell oder physisch durchgeführt wird, sollte nicht 
einseitig von den Behörden gefällt werden können. Können in einem Verfahren beispielsweise 
die BAG-Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden, ist eine Anreise für beteiligte Personen 
aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar (weil die Person z.B. den Covid-19-Risikogruppen 
angehört und per ÖV anreisen müsste) und die betroffene Person sollte eine virtuelle 
Verhandlung verlangen können. AGILE.CH verlangt, das Mitbestimmungsrecht der 
verfahrensbeteiligten Personen in einem zweiten Abschnitt zu verankern. 
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 AGILE.CH begrüsst es sehr, dass Verhandlungen und Anhörungen zum Schutz der 
Gesundheit aller Beteiligten während der Corona-Pandemie ohne physische Anwesenheit 
durchgeführt werden können. 

 AGILE.CH erwartet, dass Abklärungs- und Beratungsgespräche der Sozialversicherungen 
und Sozialhilfe zum Schutz der Gesundheit der Betroffenen ohne physische Anwesenheit 
angeboten werden. 

 AGILE.CH fordert folgende Ergänzung in Art. 4: «Abs. 2 Die am Verfahren beteiligten 
Personen können aus besonderen Gründen Ausnahmeregelungen gemäss Bst. b und c 
verlangen oder solche ablehnen.» 

 

Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbsausfalls, Art. 9 Covid-19-Gesetz 
Die Covid-19-Epidemie führt zu grossen Engpässen bei der Betreuung und Assistenz von 
Menschen mit Behinderungen. So können beispielsweise über den IV-Assistenzbeitrag 
finanzierte Assistentinnen und Assistenten ihre Arbeit teilweise nicht mehr erbringen, weil sie in 
Quarantäne sind, der Risikogruppe angehören oder die Assistenznehmerin/den 
Assistenznehmer gesundheitlich gefährden würden. In solchen Situationen springen häufig 
Angehörige von Menschen mit Behinderungen ein. Es ist unabdingbar, dass Angehörige, die 
wegen der Covid-19-Pandemie die Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderungen 
übernehmen und dafür ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder unterbrechen müssen, unabhängig 
vom Alter der betreuten Person Erwerbsentschädigung erhalten. 

 AGILE.CH fordert, dass Angehörige, die wegen der Covid-19-Pandemie die Betreuung und 
Pflege von Menschen mit Behinderungen übernehmen und dazu ihre Erwerbstätigkeit 
reduzieren und unterbrechen, unabhängig vom Alter der zu betreuenden Person 
Erwerbsentschädigung erhalten. 

 

Wir danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Robert Joosten Suzanne Auer 
Vizepräsident Zentralsekretärin 
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Covid-19-Gesetz 
Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Ihrem Schreiben vom Freitag, 19. Juni 2020 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu neh-

men. Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angele-

genheit vernehmen zu lassen. 

 

Der Bundesrat sowie alle übrigen Beteiligten haben in den letzten Monaten grosses Engagement gezeigt, um die 

Corona-Krise möglichst schadlos zu überstehen. Auch die Landwirtschaft war in der Anfangszeit betroffen, insbe-

sondere was die Erntehelfer aus dem Schengenraum sowie die Verlagerung des Lebensmittelkonsums von der 

Gastronomie zum Detailhandel betrifft. Beide Probleme konnten dank flexibler Mithilfe der Behörden und Bran-

chenpartner schnell unter Kontrolle gebracht werden. Positiv ist, dass die Bevölkerung die Direktvermarktung 

rege nutzte und ihre Wertschätzung für die Inlandproduktion bekundete.  

Damit der Bundesrat in der Lage ist, seine Aufgabe weiterhin wahrzunehmen, unterstützt der Schweizer Bauern-

verband die Vorlage, die die nötigen Gesetzesgrundlagen für die Weiterführung des bisherigen Weges auch im 

Falle einer zweiten Ansteckungswelle ermöglicht. 

Der Schweizer Bauernverband begrüsst, dass gemäss der Vorlage nur der Warenverkehr jedoch nicht der Perso-

nenverkehr eingeschränkt werden kann. Dies bleibt für die Landwirtschaft im Hinblick auf die benötigten auslän-

dischen Arbeitskräfte wichtig. Ebenfalls positiv an der Vorlage ist, dass der Einkaufstourismus beschränkt werden 

kann. Die Krise hat gezeigt, dass sich die Bevölkerung auf den Inlandmarkt verlassen können muss. Daher gilt es 

in Zukunft die Bedingungen für den Einkaufstourismus anzupassen. 

Die finanziellen Mittel zur Bewältigung der Corona-Krise sollen dem Bund weiterhin zur Verfügung stehen. Aller-

dings sind sie haushälterisch einzusetzen und auf die nötigen Massnahmen zu beschränken. Allfällige Sparmass-

nahmen auf Kosten der Landwirtschaft lehnen wir ab. 

 

 

 

 

Schweizerische Bundeskanzlei 

Herr Walter Thurnherr 

Bundeshaus West 

3003 Bern 

 

Bern, 10. Juli 2020 

Zuständig: Rachel Keller  

Sekretariat: Ursula Boschung 

Dokument: Covid-19-Gesetz 
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Schlussbemerkungen 

Unter der Voraussetzung, dass die Verpflichtungen dieses Gesetz nicht zu einer weiteren Verschuldung und da-

mit zu langfristigen negativen Auswirkungen auf das Agrarbudget führen, und unter Berücksichtigung einer mög-

lichst hohen Eigenverantwortung, stimmt der Schweizer Bauernverband  dem Gesetz COVID-19 zu Gunsten der 

politischen Stabilität zu. 

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stel-

lungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband 

 

Markus Ritter Martin Rufer 

Präsident Direktor 
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Bern, 10. Juli 2020 
Markus Trutmann 
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Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur 
Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz). 
Stellungnahme H+ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Bundeskanzlei hat im Auftrag des Bundesrats das Vernehmlassungsverfahren zum  
Covid-19-Gesetz mit Schreiben vom 19. Juni 2020 eröffnet. Die Vernehmlassungsfrist dau-
ert bis 10. Juli 2020. H+ Die Spitäler der Schweiz lässt Ihnen seine Stellungnahme fristge-
recht zukommen.  
H+ ist der nationale Verband der öffentlichen und privaten schweizerischen Spitäler, Kliniken 
und Pflegeinstitutionen. Uns sind 220 Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen als Aktivmitglie-
der an 370 Standorten sowie über 160 Verbände, Behörden, Institutionen, Firmen und Einzel-
personen als Partnerschaftsmitglieder angeschlossen. Wir vertreten über 200‘000 Arbeitsver-
hältnisse. 
 
A. Allgemeiner Teil.  

H+ begrüsst, dass mit dem Covid-19-Gesetz eine Grundlage geschaffen werden soll, wel-
che dem Bundesrat erlaubt, die auf Art. 7 EpG gestützten und in der Covid-19-Verordnung 
2 beschlossenen Massnahmen fortzuführen. Denn dem Bundesrat fehlt die gesetzliche Er-
mächtigung zur Fortführung dieser Massnahmen vom Zeitpunkt an, an dem er die ausser-
ordentliche Lage gemäss Art. 7 EpG für beendet erklärt hat und zur besonderen Lage ge-
mäss Art. 6 EpG zurückkehrt ist. Aufgrund der Tatsache, dass die Covid-19-Verordnung 2 
am 13. März 2020 in Kraft getreten ist, läuft die Sechsmonatsfrist nach Art. 7d RVOG am 
12. September 2020 ab. 
 
H+ ist der Auffassung, dass Massnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit über den 12. September 2020 hinaus notwendig sein werden. Vor-
sorglich ist mit dem Covid-19-Gesetz eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu schaf-
fen. Bei dieser Gelegenheit sollen offensichtliche Gesetzeslücken und Rechtsunsicherhei-
ten behoben werden. 
 
  

Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern  
 
Per Mail: recht@bk.admin.ch  
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B. Besonderer Teil.  

H+ nimmt Stellung zu folgenden Bestimmungen des Gesetzesentwurfs.  
 
1) Artikel 2 Abs. 4 Bst. a 

Artikel 2 des Gesetzesentwurfs zählt die Kompetenzen des Bundesrates zur Bekämpfung 
der Covid-19-Epidemie auf. Gemäss Art. 2. Abs. 4 Bst. a kann der Bundesrat zur Sicher-
stellung der erforderlichen Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung die Kantone ver-
pflichten,  
 

«wirtschaftliche oder medizinische Tätigkeiten zu verbieten oder einzuschränken». 
 

H+ fordert folgende Ergänzung zu dieser Bestimmung:  
 

«Die vom Bundesrat angeordneten Einschränkungen oder Verbote von medizini-
schen Tätigkeiten sind angemessen zu entschädigen».  

 
 
Begründung:  
 
a) Verbote von medizinischen Tätigkeiten führen zu finanziellen Schäden 
 
Mit Art. 10a Abs. 2 der Covid-19-Verordnung 2 (in der Fassung bis zum 26. April 2020) hat 
der Bundesrat den Gesundheitseinrichtungen untersagt, nicht dringend angezeigte medizi-
nische Untersuchungen, Behandlungen und Therapien (Eingriffe) durchzuführen. Ab dem 
27. April 2020 hat er die Kantone ermächtigt, solche Behandlungsverbote zu verfügen (vgl. 
Art 10a Abs. 2 und 3 Covid-19-Verordnung 2, in der Fassung ab 27. April 2020). Während 
der Geltungsdauer dieses bundesrätlichen Behandlungsverbots vom 16. März bis 27. April 
2020 (42 Tage) entstanden bei den betroffenen Betrieben sowohl Ertragsausfälle als auch 
Aufwandminderungen. In einer vom Verein SpitalBenchmark und PwC Schweiz bei einer 
repräsentativen Stichprobe von 17 Spitälern durchgeführten Untersuchung1 betrugen die 
Ertragsausfälle 232.5 Millionen Franken, während sich die Aufwandminderung auf 24.2 Mil-
lionen Franken belief. Das Ergebnis von Ertragsausfällen minus Aufwandminderung wurde 
auf die gesamtschweizerischen Umsätze für das Jahr 2017 angewendet (Datengrundlage: 
Bundesamt für Statistik). Dies ergab bis 15.5.2020 einen finanziellen Schaden für die 
Schweizer Spitäler und Kliniken von 1.5 bis 1.8 Milliarden Franken. Die nach Beendigung 
des Behandlungsverbots einsetzende Behandlungstätigkeit der Spitäler und Kliniken wird 
das Leistungsniveau des Vorjahres voraussichtlich im September 2020, vielleicht aber erst 
später, erreichen können. Aufgrund dieses Umstands wird für die Periode vom 16.5. bis 
31.12.2020 ein zusätzlicher finanzieller Schaden von 0.2 bis 1.1. Milliarden Franken prog-
nostiziert. Gesamthaft wird den Schweizer Spitälern und Kliniken damit für das Jahr 2020 
ein finanzieller Schaden im Umfang von rund 1.7 bis 2.9 Milliarden Franken prognostiziert. 
 
b) Die aktuelle Rechtslage ist ungenügend 
 
Das EpG sieht vor, dass Personen, die aufgrund behördlicher Massnahmen Schäden erlei-
den, von der anordnenden Behörde entschädigt werden können, soweit die Schäden nicht 
anderweitig gedeckt werden (Art. 63 ff. EpG). Die Bestimmung ist auf Schäden natürlicher 
Personen ausgerichtet. Eine analoge Anwendung dieser Bestimmung auf gleichermassen 
direkt von behördlichen Massnahmen betroffene Leistungserbringer des 

 
1 Verein SpitalBenchmark und PwC Schweiz; Whitepaper zur Berechnung des finanziellen Schadens für 
Schweizer Spitäler und Kliniken infolge von COVID-19 vom 22. Mai 2020 
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Gesundheitswesens hat der Gesetzgeber jedoch nicht explizit vorgesehen, was aus heuti-
ger Sicht erstaunen mag, aber zum Zeitpunkt der Gesetzgebung offensichtlich nicht antizi-
piert wurde. 
 
Das Landesversorgungsgesetz (LVG) regelt Massnahmen zur Sicherstellung der Versor-
gung des Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen in schweren Mangella-
gen. Aufgrund des LVG können beispielsweise Wohnungen und Geschäftsräume requiriert 
sowie Betriebsschliessungen angeordnet werden. Art. 38 LVG sieht für solche Fälle Abgel-
tungen vor, durch welche die staatlich auferlegte Last der Betroffenen gemildert wird. Das 
vom Bundesrat in der Covid-19-Verordnung 2 angeordnete Behandlungsverbot diente er-
klärtermassen dem Zweck, Kapazitäten und Ressourcen bereit zu halten, die potenziell zur 
Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Infektion benötigt werden (Perso-
nalressourcen, Infrastrukturen, Heilmittel und Verbrauchsmaterial)2. Mit anderen Worten: 
Der Bundesrat wollte mit dieser Massnahme die Versorgung der Bevölkerung mit einer le-
benswichtigen Dienstleistung (Art. 32 LVG), der medizinischen Versorgung von Covid-19-
Patienten, in einer potenziellen Mangellage (Mangel an Behandlungskapazitäten) sicher-
stellen. Die Situation der betroffenen Spitäler unterscheidet sich damit auch wesentlich von 
jener von Unternehmen aus anderen Branchen, die lediglich im Sinne einer Reflexwirkung 
der angeordneten Massnahmen ihren Betrieb vorübergehend unterbrechen mussten. Auf-
grund dieser speziellen Ausgangslage der Spitäler hätte der Bundesrat mit der Anordnung 
des Behandlungsverbots die Frage der Abgeltung in Analogie zum Landesversorgungsge-
setz regeln müssen. Dabei hätte er sich problemlos auf das LVG abstützen können, tragen 
doch medizinische Dienstleistungen zweifellos zur lebenswichtigen Versorgung des Landes 
bei. Tatsache ist aber, dass das LVG die medizinische Versorgung des Landes nicht expli-
zit erwähnt und dass sich der Bundesrat nicht auf das LVG bezogen hat.  
 
c) Verbote und Einschränkungen von medizinischen Tätigkeiten greifen in die Wirtschafts-

freiheit und in die Eigentumsgarantie ein  
 

Das mit der Covid-19-Verordnung 2 angeordnete Behandlungsverbot von nicht dringlichen 
Fällen stellt einen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Wirtschaftsfreiheit und Ei-
gentumsgarantie dar, an welche auch die unter diese Bestimmung fallenden Gesundheits-
einrichtungen teilhaben. Dass diese Bestimmung zum Zeitpunkt einer offensichtlichen Not-
situation und nach dem damals besten verfügbaren Wissen verfügt wurde, soll hier in kei-
ner Weise bestritten werden. Eine Notsituation bzw. Notrecht legitimiert jedoch nicht jedwe-
den entschädigungslosen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und, sofern solche Eingriffe eine 
enteignungsähnliche Wirkung haben, in die Eigentumsgarantie (vgl. Gutachten P. Richli, zi-
tiert in Interpellation Rutz 20.3444); vielmehr sind solche Eingriffe bereits nach den allge-
meinen Grundsätzen der (formellen und materiellen) Enteignung entschädigungspflichtig. 
 
d) Die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Entschädigungsfrage ist dringend zu beheben.  
 
Für betroffene Spitäler und Klinken verursachen Verbote und Einschränkungen von medizi-
nischen Behandlungen eine erhebliche Rechtsunsicherheit und stellen einen tiefgreifenden 
Einschnitt in die Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie mit gravierenden finanziellen 
Konsequenzen dar. Der Bundesrat hat es bis heute unterlassen, Entlastungen für Spitäler 
und Kliniken vorzusehen, wie er es für andere hart getroffene Branchen verfügt hat. Im Er-
gebnis sind keine der Härten, welche die Spitalbranche und andere Gesundheitseinrichtun-
gen erlitten haben, in irgendeiner Weise abgemildert worden. Es stehen klärende Gesprä-
che mit den Bundesbehörden an, deren Ausgang aber ungewiss ist und die fehlende oder 
mangelhafte Gesetzesgrundlagen kaum zu ersetzen vermögen.  

 
2 Erläuterungen zur COVID-19-Verordnung 2, Fassung vom 16. März 2020, Stand 17. März 2020, Seite 
9.  
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Die Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Entschädigungsfrage ist nicht zuletzt im Hinblick 
auf eine sogenannte zweite Epidemie-Welle oder eine Epidemie mit einem anderen Erreger 
dringend zu beheben. Nach übereinstimmender Meinung von Verwaltung, Politik und Me-
dien haben die Schweizer Spitäler und Kliniken einen hervorragenden Beitrag zur medizini-
schen Bewältigung der bisherigen Covid-19-Pandemie geleistet. Eine zweite Parforce-Leis-
tung wird das schweizerische Gesundheitswesen nicht mehr leisten können, wenn rechtli-
che und finanzielle Fragen nicht vorgängig geklärt werden. Das Covid-19-Gesetz, welches 
nicht zuletzt vorgeschlagen wird, um den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und ei-
ner möglichen zweiten Welle begegnen zu können, ist der richtige Ort, um diese Fragen zu 
regeln.  
 
 
e) Entschädigung soll angemessen sein 
 
H+ fordert eine angemessene Entschädigung für die aufgrund von Behandlungsverboten 
und -einschränkungen entstandenen und noch entstehenden Ertragsausfälle. Einige nicht 
dringende Behandlungen werden gewiss nachgeholt werden können. Andere aber nicht, sei 
es, weil sich der Gesundheitszustand des Patienten verschlechtert hat und einen Eingriff 
nicht mehr zulässt, sei es, weil der Patient den Gang ins Spital aus psychologischen Grün-
den scheut, obwohl eine Behandlung weiterhin indiziert wäre und auch durchgeführt wer-
den könnte. Schliesslich ist zu beachten, dass viele Spitäler bereits im Normalbetrieb an 
ihre Kapazitätsgrenzen stossen, so dass bereits aus Kapazitätsgründen nicht beliebig viele 
Behandlungen nachgeholt werden können. Wie die Entwicklung des Leistungsgeschehen 
tatsächlich verlaufen wird, kann heute mangels Erfahrungswerte nicht sicher vorausgesagt 
werden. H+ bittet um Verständnis, dass Patienten nun eben kein Materiallager sind, das 
nach einer Zwischenlagerung weiterverarbeitet werden kann, sondern Menschen, die An-
recht auf eine ihrer aktuellen Situation entsprechende medizinische Versorgung haben. Da-
raus leitet sich ab, dass die Angemessenheit der Entschädigung nicht normativ, sondern 
empirisch aufgrund der tatsächlich und nachweislich entstandenen Schäden festzulegen ist. 
H+ unternimmt bereits grosse Anstrengungen, die finanziellen Schäden so genau wie mög-
lich zu quantifizieren. Damit wird eine zuverlässige und transparente Grundlage für eine an-
gemessene Entschädigung gelegt. Eine angemessene Entschädigung soll eine lückenlose 
Versorgungssicherheit der Bevölkerung nach schweizerischen Standards gewährleisten. 
Die Entschädigungsfrist ist entsprechend festzulegen. 
 
H+ fordert die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine angemessene Ent-
schädigung von Verboten von medizinischen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Epidemien, insbesondere der Covid-19-Epidemie. Mit einer entspre-
chenden Bestimmung im Covid-19-Gesetz lässt sich diese Forderung einfach und 
rasch erfüllen. 
 
 
2) Artikel 2 Abs. 4 lit. b 

Gemäss Art. 2. Abs. 4 lit. b kann der Bundesrat zur Sicherstellung der erforderlichen Kapazi-
täten in der Gesundheitsversorgung die Kantone verpflichten: 
 

«Massnahmen zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen  
und weiteren medizinisch dringenden Fällen zu treffen.» 
 

H+ fordert folgende Ergänzung zu Art. 2 Abs. 4 lit. b: 
 

«Massnahmen, die behandlungsbezogene Leistungen beinhalten,  
sind OKP-pflichtig und nach den Grundsätzen des KVG zu tarifieren.  
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Soweit Massnahmen, die Vorhalteleistungen und Infrastruktur-Erweiterungen von 
Gesundheitseinrichtungen betreffen, nicht von den Versicherungsträgern zu vergü-
ten sind, werden sie vom Kanton vergütet».  
 

 
Begründung:  
 
Bei der Behandlung von Covid-19- wie auch von Nicht-Covid-19-Patienten müssen beson-
dere Schutz- und Hygienemassnahmen ergriffen werden. Dadurch entstehen behandlungs-
bezogene Mehrkosten, die in den geltenden Tarifwerken nicht vorgesehen sind. 
Ordnungspolitisch ist es weitgehend unbestritten, dass behandlungsbezogene Leistungen 
in den Geltungsbereich des KVG fallen und, vorausgesetzt dass diese Leistungen die 
WZW-Kriterien erfüllen, gesetzeskonform tarifiert werden müssen. Den zwischen Kranken-
versicherern und Leistungserbringern zu vereinbarenden Tarifierungen ist keine Frist ge-
setzt. Eine zeitnahe kostendeckende Tarifierung dieser Leistung ist jedoch vordringlich, um 
die enorme finanzielle Last der Covid-19-Krise zu mildern. Diesem Umstand hat der Natio-
nalrat vollumfänglich Rechnung getragen, als er am 18. Juni 2020 die Motion 20.3457 in 
seltener Einmütigkeit – 187 JA, 0 Nein, 0 Enthaltungen – überwies. Die Motion beauftragt 
den Bundesrat, die Tarifpartner im Gesundheitswesen sowie die Kantone zu einer raschen 
Einigung einzuladen, um die Kostenübernahme rund um Covid-19 abschliessend zu ver-
handeln. Mit der von H+ vorgeschlagenen Ergänzung des Covid-19-Gesetzes kann dieser 
unbestrittene Regelungsbedarf ohne Verzug gesetzlich verankert werden. 
Die von den Kantonsregierungen vorgeschriebenen Vorhalteleistungen und Infrastruktur-
massnamen bei Spitälern und Kliniken wie z.B. Abklärungsstationen, Triagestellen und ver-
grösserte Bettenkapazitäten sind wie auch in «normalen» Zeiten von den Kostenträgern, 
d.h. von den Versicherern und den Kantonen, in festzulegenden Anteilen zu finanzieren. 
Eine entsprechende Ergänzung im Covid-19-Gesetz steht in Übereinstimmung mit dem 
KVG und der Rechtsprechung; sie würde aber zu mehr Rechtssicherheit führen, was in ei-
ner Zeit der allgemeinen Verunsicherung zu begrüssen wäre.  
 
 
3) Art. 13 Abs. 2 

 
Das Covid-19-Gesetz soll bis zum 31. Dezember 2022 gelten. Als Begründung für diese 
Frist wird im Erläuternden Bericht angegeben, dass sich bei dringlichen Bundesgesetzen 
Fristen von zwei bis sechs Jahren etabliert hätten und dass «im Lichte der epidemiologi-
schen Szenarien und unter Berücksichtigung des mutmasslichen Handlungsbedarfs für den 
Bundesrat aus derzeitiger Sicht eine Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2022 sinnvoll 
sei»3. 

 
H+ lehnt diese Frist ab. Eine Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2021  
ist genügend und gewährt dem Parlament den nötigen Handlungsspielraum.  

 
Begründung:  

 
a) Die Entwicklung der Covid-19-Epidemie ist nicht vorhersehbar. Fehlannahmen waren 

das herausstechende Merkmal bisheriger Prognosen. Entgegen verbreiteten Meinungen 
ist es durchaus denkbar, dass eine zweite, versorgungsrelevante Epidemie-Welle aus-
bleibt und die besondere Lage Ende 2020 aufgehoben werden kann. Falls aber eine 
zweite Welle oder eine andere Epidemie auftritt, bleibt mit einer Geltungsdauer bis 
31.12.2021 genügend Zeit, die Gesetzgebung anzupassen.  
 

 
3 Erläuternder Bericht, Seite 30. 
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b) Das Covid-19-Gesetz stattet den Bundesrat mit einer aussergewöhnlichen Kompetenz-
fülle aus, welche zur Bewältigung von Notsituationen zweckmässig ist, aber strikt darauf 
zu beschränken ist. Auch wenn das Covid-19-Gesetz auf die Bewältigung der aktuellen 
Covid-19-Situation ausgerichtet ist, sollten staats- und demokratiepolitische Aspekte 
nicht ausser Acht gelassen werden und in ihren allfälligen Konsequenzen für das politi-
sche Leben in der Schweiz frühzeitig erkannt und sorgfältig bedacht werden.  

  
c) Das Parlament ist handlungsfähig und auch dringlich zu handeln bereit4. Das Parlament 

kann eine Verlängerung der Geltungsdauer über den 31.12.2021 problemlos beschlies-
sen, wenn es die epidemiologische Lage erfordern sollte.  

 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anliegen und stehen Ihnen für ergänzende 
Auskünfte gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 

 

Anne Bütikofer  
Direktorin  
 

 
4 Erläuternder Bericht, Seite 5. 



 

 

Monbijoustrasse 61  Telefon 031 301 90 50 
3007 Bern  info@smv-asloca-asi.ch 
 

 

Bundeskanzlei 

z.H. Bundeskanzler  

Herrn Walter Thurnherr 

3003 Bern 

 

 

Per Mail an recht@bk.admin.ch 

 

Bern, 09. Juli 2020 

 

Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates 

zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz): Vernehmlassung 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne nehmen wir im Rahmen der Vernehmlassung aus der Sicht des Mieterinnen- und 

Mieterverbandes Schweiz Stellung zum Covid-19-Gesetz, welches die gesetzlichen Grund-

lagen schafft um weiterhin Massnahmen zur Bewältigung der Covid-10-Epidemie ergreifen 

zu können. 

 

Wir beantragen, dass eine gesetzliche Grundlage im Bereich Wohnungsmieten und Ge-

schäftsmieten geschaffen wird: 

- Im Rahmen der Gesetzgebung soll der Bundesrat die Kompetenz erhalten die Ver-

ordnung über die Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus im Miet- und 

Pachtwesen (COVID-19-Verordnung Miete und Pacht) vom 27. März 2020 für die 

notwendige Dauer wieder in Kraft setzen zu können. Dies mit dem Ziel wirtschaftli-

chen Schaden aufgrund verspäteter Mietzahlungen zu verhindern, welcher die Folge 

der Schliessungen und Einschränkungen von Geschäften während der Covid-19-

Pandemie ist. 

 

- In einem ähnlichen Sinne braucht es im Rahmen der Gesetzgebung eine gesetzliche 

Grundlage für den Bundesrat, damit er im Bereich der Geschäftsmieten für künftige 
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Ereignisse («Zweite Welle») die Kompetenz erhält bei weiteren Einschränkungen und 

Schliessungen den Erlass eines Teils der Geschäftsmieten zu beschliessen, dies 

gemäss der Regelung 40%/60% analog der Motionen 20.3451 /20.3460.i 

 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung der Anliegen aus Mieterinnen- und Mietersicht.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen  

      

Carlo Sommaruga   Natalie Imboden  

Präsident    Generalsekretärin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 20.3451 Motion / 20.3460 Motion: Geschäftsmieten in der Gastronomie und bei anderen von der 

Schliessung betroffenen Betrieben. Die Mieter sollen nur 40 Prozent der Miete schulden 

 

 



 

 

Monbijoustrasse 61  Telefon 031 301 90 50 
3007 Bern  info@smv-asloca-asi.ch 
 

 

 

Chancelier de la Confédération  

Monsieur 

Walter Thurnherr 

3003 Berne 

 

 

Par courriel à recht@bk.admin.ch 

 

 

Berne le 09. juilllet 2020 

 

Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à 

surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) : procédure de consultation 

 

Monsieur le Chancelier de la Confédération, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous faisons parvenir ci-dessous la position de l’Association suisse des locataires dans 

le cadre de la consultation de la loi COVID-19 qui crée les bases légales afin de prendre de 

nouvelles mesures pour contenir l’épidémie de Covid-19. 

 

Nous demandons qu’une base légale dans le domaine des loyers d’habitations et des 
loyers commerciaux soit créée : 

Dans le cadre de cette législation, pour éviter les conséquences économiques catastro-

phiques résultant des retards de payement de loyer liés aux mesures prises pour lutter 

contre la pandémie, il faut créer la base légale permettant au Conseil fédéral de redonner vie 

pour le temps nécessaire à l’ordonnance sur l’atténuation des effets du coronavirus en ma-

tière de bail à loyer et de bail à ferme du 27 mars 2020 (ordonnance COVID-19 bail à loyer 

et bail à ferme). 

Dans le même sens, il est nécessaire d’intégrer, une disposition qui donne compétence au 

Conseil fédéral, dans le domaine des loyers commerciaux, pour des événements futurs  

(« deuxième vague ») nécessitant une nouvelle fermeture de locaux commerciaux ou le non 
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exercice d’activités lucratives, de réduire les loyers commerciaux au moins dans la même 

proportion que ce qui est prévu aux motions 20.3451 / 20.3460.1 

 

En vous remerciant pour la prise en compte des préoccupations des représentants des loca-

taires. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

       

Carlo Sommaruga   Natalie Imboden  

Président    Secrétaire générale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 1  20.3451 MOTION / 20.3460 MOTION Loyers commerciaux des restaurants et autres établis-

sements concernés par la fermeture. Pour que les locataires ne doivent que 40 pour cent de leur 

loyer. 



 

  

 
Paudex, le 3 juillet 2020  
PGB 

Consultation : projet de loi fédérale COVID-19 

Madame, Monsieur, 

Nous avons pris connaissance du projet de loi fédérale COVID-19 (loi sur les bases légales 
des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19) mis en 
consultation le 19 juin dernier. Par la présente, nous vous communiquons notre position sur 
ses principales dispositions. 

Art. 2 – Mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 

Aux termes de cet article, le Conseil fédéral sera habilité à ordonner des mesures afin 
d’assurer à la population un approvisionnement suffisant en matériel de protection et en 
produits thérapeutiques.  

A l’alinéa 3, lettre f, il convient modifier le texte en remplaçant «la Confédération peut 
verser des contributions…» par «la Confédération verse des contributions…». 

L’alinéa 4 prévoit que le Conseil fédéral peut, pour garantir les capacités sanitaires 
nécessaires, obliger les cantons à interdire ou restreindre des activités économiques ou 
médicales ou prendre des mesures pour le traitement des maladies dues au COVID-19 et 
d’autres urgences médicales. Il nous semble que le Conseil fédéral doit aussi pouvoir régler 
la question des indemnisations liées aux réquisitions des établissements sanitaires, aux 
interdictions ou aux restrictions des traitements non urgents – notamment parce qu’on a vu 
des cantons traiter différemment leurs établissements sanitaires, de manière injustifiée et 
avec des résultats choquants. Le Conseil fédéral devrait régler, à tout le moins, les principes 
généraux d’indemnisation, en s’assurant que l’égalité de traitement entre l’ensemble des 
structures de soins qui font l’objet de l’application de cette disposition soit respectée. Nous 
proposons par conséquent de compléter l’alinéa 4 en ajoutant une phrase indiquant 
que «le Conseil fédéral règle les questions relatives aux indemnisations, en particulier 
celle liée au manque à gagner». 

L’alinéa 5 prévoit que Conseil fédéral «peut régler la prise en charge des coûts des analyses 
diagnostiques et sérologiques COVID-19». Nous proposons de modifier l’alinéa 5 en 
supprimant la forme potestative : le Conseil fédéral «règle la prise en charge des 
coûts des analyses diagnostiques et sérologiques COVID-19». 

Art. 3 – Mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile 

L’article 3 du projet contient une énumération exhaustive des points sur lesquels le Conseil 
fédéral peut déroger à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) ou à la loi sur 
l’asile (LASI). La disposition est formulée de manière potestative. Le Conseil fédéral se 
limitera comme de coutume aux mesures réellement indispensables.  

Chancellerie fédérale 
3003 Berne 
 
Par courrier électronique : 
recht@bk.admin.ch  
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En cas de besoin avéré, le Conseil fédéral pourra reconduire au-delà du 12 septembre 2020 
les restrictions d’entrée et d’admission des étrangers provenant de pays tiers. De telles 
mesures pourront être ordonnées parallèlement à d’éventuelles restrictions d’admission en 
vue d’un séjour des ressortissants de l’UE/AELE. Par ailleurs, le Conseil fédéral pourra 
prolonger certains délais prévus par la LEI si la pandémie empêche de les respecter. Il en 
ira ainsi pour le regroupement familial (art. 47 LEI), les délais dans lesquels les autorisations 
de séjour prennent fin (art. 61 LEI) et les délais pour la nouvelle saisie des données 
biométriques lors de l’établissement ou de la prolongation d’une autorisation (art. 59b et 
102a LEI). Enfin, le Conseil fédéral aura la possibilité de prolonger les dispositions spéciales 
prises dans le domaine de l’asile (ordonnance COVID-19 asile). Le but de la réglementation 
est de protéger les personnes qui participent à la procédure d’asile et de mettre sereinement 
en œuvre les prescriptions sanitaires de l’OSFP. 

A notre sens, ces mesures sont parfaitement proportionnées, d’autant que leur mise en 
œuvre dépendra de l’évolution de la pandémie. Nous relevons que les restrictions 
d’admission en vue d’un séjour des ressortissants de l’UE/AELE peuvent être directement 
prises sur la base de l’ALCP (art. 5 annexe I), et que l’instauration de contrôles aux 
frontières intérieures de Schengen en présence d’une situation exceptionnelle suit quant à 
elle les règles du code frontières Schengen.  

Art. 4 – Mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural 

Le bon fonctionnement de la justice implique que les tribunaux puissent assumer leurs 
tâches en temps de crise. Le but du projet est de permettre au Conseil fédéral d’édicter des 
dispositions dérogeant aux lois de procédure en matière civile et administrative. Le projet 
prévoit notamment la possibilité de prolonger ou de suspendre des délais, d’instaurer des 
féries judiciaires extraordinaires, d’organiser des actes de procédure compte tenu des 
recommandations de l’OFSP, d’utiliser au besoin des moyens techniques et de déroger en 
droit des poursuites aux règles concernant la notification des communications.  

A ce stade, des mesures spécifiques en matière de procédure administratives et pénales 
n’apparaissent pas nécessaires. En effet, les dispositions procédurales applicables laissent 
déjà suffisamment de marge de manœuvre à la direction de la procédure. Par ailleurs, le 
domaine pénal est extrêmement sensible. En imposant systématiquement le recours à des 
moyens techniques, le législateur prendrait par exemple le risque d’entrer en conflit avec 
des principes fondamentaux de la procédure pénale.  

Nous sommes donc d’avis que les mesures prévues sont en l’état suffisantes.  

Art. 5 – Mesures dans le domaine des assemblées de société 

L’article proposé correspond au régime spécial temporaire pour les assemblées de sociétés 
qui a été adopté par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance et appliqué dès le 17 mars, 
puis prolongé jusqu’au 31 août. Il crée ainsi la base légale nécessaire, ce qui paraît 
opportun. Par ailleurs, dans une situation comme le COVID-19 où les rassemblements 
peuvent être à nouveau limités ou interdits selon l’évolution, il est important que les sociétés 
puissent quand même tenir leur AG et respecter ainsi leurs statuts. 

Pour rappel, depuis le 17 mars 2020 et suite à l’interdiction de tout événement de grande 
ampleur, le Conseil fédéral a adopté un régime spécial temporaire pour les assemblées 
générales (AG) qui peuvent se tenir par écrit, sous forme électronique ou par l’intermédiaire 
d’un représentant indépendant (art. 6b – anciennement 6a – de l’ordonnance 2 COVID-19), 
en dérogation du code civil et du code des obligations qui prévoient la présence physique 
des actionnaires ou de leurs représentants pour toute décision en AG (des règles similaires 
s’appliquent aux autres formes juridiques tels que les Sàrl, les sociétés coopératives et les 
associations). Initialement fixé au 10 mai 2020, le délai prévu pour que le conseil 
d’administration (CA) prenne cette décision a été reporté une première fois au 7 juin. Cette 
disposition a été remplacée par l’article 27 de la nouvelle ordonnance 3 COVID-19 en 
vigueur dès le 22 juin 2020. Le CA a désormais jusqu’au 31 août 2020 pour décider si l’AG 
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2020 se tiendra par écrit, sous forme électronique, par l’intermédiaire d’un représentant ou 
alors si elle est reportée. L’AG ne doit pas avoir lieu dans ce délai.  

Il n’y a pas d’inconvénient du point de vue des droits des actionnaires (ou des membres des 
associations), car leurs droits doivent être préservés même si l’AG se tient sous forme 
écrite, électronique ou avec un représentant indépendant. Ainsi, les autres prescriptions 
concernant les AG doivent continuer à être respectées, tels les droits des actionnaires 
(notamment droit d’assister, de voter et de proposition), le respect des dispositions 
concernant les quorums, le comptage des votes, la tenue du PV, etc. 

Nous sommes favorables à cet article qui crée une base légale nécessaire. 

Art. 6 – mesures en cas d’insolvabilité 

Cet article crée la base légale pour que le Conseil fédéral puisse, par voie d’ordonnance, 
éditer des mesures, à la condition que ces mesures spécifiques soient nécessaires pour 
éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses. 
L’article est libellé de manière succincte, ce qui est une bonne chose. Il n’aurait pas été 
opportun d’énumérer toutes les mesures possibles dans le détail.  

Dans le cadre de la crise du COVID-19, le Conseil fédéral a édicté le 16 avril 2020 une 
ordonnance COVID-19 insolvabilité instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour 
surmonter la crise du coronavirus. Ces allégements (allégement de l’avis de surendettement 
obligatoire pour les sociétés, adaptation de la procédure de sursis concordataire, procédure 
de sursis spéciale «sursis COVID-19») sont entrés en vigueur le 20 avril 2020 et sont 
applicables jusqu’au 20 septembre 2020. Le Conseil fédéral renonce à inscrire dans la loi 
les dispositions en matière d’avis en cas de surendettement, qui deviendront donc caduques 
le 20 septembre. Cette mesure avait donné lieu à des réserves lors de la consultation sur 
l’ordonnance COVID-19 insolvabilité et le Conseil fédéral propose de rejeter deux motions 
(motions 20.3418 Ettlin et 20.3376 Regazzi) qui demandent sa prolongation jusqu’à fin 2021. 

Cela dit, ces mesures sont destinées à réagir à une situation extraordinaire ; elles 
permettent de donner aux entreprises (notamment aux PME) du temps pour réorganiser leur 
activité et mettre en œuvre des mesures d’assainissement, mais elles n’améliorent pas 
directement la santé financière des sociétés concernées, qui doivent prendre les mesures 
nécessaires pour affronter les dommages économiques et le climat économique morose. 

Nous sommes favorables à cet article qui crée une base légale nécessaire. 

Art. 7 – Mesures dans le domaine de la culture 

Il est indéniable, comme le mentionne le rapport explicatif, que le domaine de la culture fait 
partie des secteurs qui ont subi des pertes de création de valeur très élevées, parfois 
totales, et qui mettront beaucoup de temps à se relever malgré les mesures 
d’assouplissement prononcées par le Conseil fédéral. Il est également probable que la 
demande du public demeurera réduite ces prochains mois, en raison de l’insécurité 
provoquée par le risque de contagion dans notre pays. 

Si cette situation justifie un prolongement du soutien financier accordé à ce secteur au-delà 
du 20 septembre, la formulation de l’article 7 surprend toutefois par son caractère pour le 
moins compendieux : là où l’Ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques 
du coronavirus dans le secteur de la culture (Ordonnance COVID dans le secteur de la 
culture ; RS 442.15) détaille les mesures de soutien (aides d’urgence aux acteurs culturels, 
indemnités pour pertes financières en faveur des entreprises culturelles et des acteurs 
culturels, soutien des associations culturelles d’amateurs), l’art. 7 du projet de loi consiste 
simplement en une délégation de compétence générale en faveur du Conseil fédéral dans le 
domaine de l’aide à la culture, ce qui prive de facto le Parlement de définir lui-même le 
cercle des ayants-droits et les modalités des mesures en faveur de ce secteur.  

Dès lors que le Conseil fédéral souhaite donner une légitimité parlementaire aux 
mesures édictées par le Gouvernement, il eût été préférable de permettre au 
Parlement de se déterminer individuellement sur les divers volets de celles-ci. 
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Art. 8 – Mesures dans le domaine des médias 

Cette disposition reprend fidèlement le contenu matériel de l’ordonnance COVID-19 presse 
écrite du 20 mai 2020 (RS 783.03) ainsi que de l’ordonnance COVID-19 médias 
électroniques du 20 mai 2020 (RS 784.402), deux textes que le Conseil fédéral a édictés 
pour répondre aux motions 20.3145 et 20.3154 intitulées «Des médias indépendants et 
efficaces sont l'épine dorsale de notre démocratie», adoptées par les Chambres fédérales 
les 4 et 5 mai 2020.  

La reprise des différents éléments de ces deux ordonnances dans la Loi fédérale urgente 
relève d’une simple question de forme et n’appelle pas de commentaire. 

Art. 9 – Mesures en cas de perte de gain 

Cette disposition donne une très grande liberté au Conseil fédéral de décider, en cas de 
nécessité, de l'octroi rapide d'allocations de perte de gain à celles et ceux qui doivent 
interrompre leur activité en raison de la crise sanitaire (indépendants et personnes mises en 
quarantaine essentiellement). Ainsi cette disposition est tout à fait satisfaisante. 

Art. 10 – Mesures dans le cadre de l'assurance-chômage 

La rédaction de cette disposition, contrairement à celle de l'article 9, est plus problématique. 
Les mesures préconisées sont parfaitement justifiées, mais elles sont clairement 
incomplètes. Durant la crise, le Conseil fédéral a en effet et à juste titre étendu le cercle des 
bénéficiaires des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), en particulier 
aux dirigeants engagés par leur propre entreprise (SA ou Sàrl), aux personnes au bénéfice 
d'un contrat de travail de durée déterminée, aux apprentis et aux personnes dont le contrôle 
de l'horaire de travail n'est pas possible. Or, avec l'article 10 tel que rédigé, il faut 
comprendre que le Conseil fédéral ne serait plus compétent pour l'octroi d'indemnités RHT à 
ces personnes et qu'il serait nécessaire d'obtenir l'aval du Parlement, ce qui prendra du 
temps. Or, on l'a bien vu en mars et en avril 2020, il était indispensable de pouvoir prendre 
très rapidement des décisions, ce d'autant plus que les caisses de chômage ont elles aussi 
besoin de temps pour effectuer les versements aux entreprises concernées. 

En ce sens, cette disposition devrait être complétée en mentionnant la compétence du 
Conseil fédéral en matière d’octroi d’indemnités RHT. 

* * * 

En conclusion, sous réserves des objections que nous formulons concernant les 
articles 2, 7 et 10, nous approuvons globalement le projet de loi COVID-19. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce qui précède, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Centre Patronal 

 
Pierre-Gabriel Bieri 
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Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz):  
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

 
 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die GSASA (Verein der Schweizer Amts- und Spitalapotheker) ist auf der Liste der Adressaten für 
die Stellungnahme nicht aufgeführt. Trotzdem erlauben wir uns, Ihnen unsere Stellungnahme zu 
Artikel 2 zukommen zu lassen. Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
Die GSASA war seit Ende März in 2 Arbeitsgruppen von BAG/BWL/Kantone miteingebunden. 
Es waren dies die Arbeitsgruppe Arzneimittelversorgung sowie die Arbeitsgruppe «Availability of 
drugs» zusammen mit den Experten der ärztlichen Gesellschaften Infektiologie, Intensivmedizin, 
Pneumologie, Anästhesie etc. 
 
Wir haben diese Einbindung sehr begrüsst, da im Arzneimittelversorgungsprozess der Spitäler die 
Spitalapothekerinnen und -apotheker eine zentrale Rolle übernehmen und bei Diskussionen um 
Versorgungsprozesse mit Arzneimitteln und auch Medizinprodukten sowie Schutzmaterial den 
wichtigen Link zur Praxis schlagen können. Die ist umso mehr zentral, als dass neu definierte 
Prozesse und Vorgehensweisen in der Praxis möglichst rasch und zielführend umgesetzt werden 
können. 
 
Aus dieser Erfahrung erachten wir es als unumgänglich, wie auch von pharmaSuisse in ihrer 
Stellungnahme bemerkt, für die Erarbeitung und Umsetzung allfälliger Massnahmen nicht nur die 
Kantone, sondern auch die Dachverbände und Fachgesellschaften miteinzubinden. Insbesondere 
hat sich in Vergangenheit gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und den 
Behörden zielführend waren und intensiviert werden könnten. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 
 
Artikel 2 

Absatz 1 
Wie im Eingangstext erwähnt, wäre es aus Sicht der GSASA äusserst wichtig, nicht nur die 
Kantone anzuhören, sondern auch die Fachexperten und Dachverbände in die Erarbeitung von 
Massnahmen und deren Umsetzung in die Gremien zu integrieren. 
 

Im Gesetzesentwurf ist somit folgende Anpassung vorzunehmen:  
Art. 2 Abs. 1: Der Bundesrat kann Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und 
zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
bezieht dabei die Kantone, Fachexperten und Dachverbände vorgängig mit ein an. 
  
Absatz 3 
Buchstabe a 
Die GSASA begrüsst, dass Heilmittel und Schutzausrüstung in diesem Gesetz zusammengefasst 
werden. Weiter begrüssen wir auch die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit 
Heilmitteln und Schutzausrüstung und Regelung deren Finanzierung. 
 
 
Buchstabe b 
Das Meldeverfahren muss für die betroffenen Stellen möglichst einfach und unkompliziert sein. 
Dies konnte für die Spitäler in Bezug auf Heilmittel während der ersten Welle entsprechend 
umgesetzt werden. 
 
 
Buchstabe c 
Die Zuteilung, Lieferung und Verteilung müssen, wenn immer möglich, über die bewährten, 
bestehenden Kanäle erfolgen.  
Während der ersten Welle hat dies für die vom BAG kontingentierten Heilmittel gut funktioniert. 
 
 
Buchstabe g 
Die GSASA begrüsst die Möglichkeit von Ausnahmen für die Einfuhr von Arzneimitteln. Besonders 
bei Engpässen von wichtigen Arzneimitteln ist die Einfuhr von in der Schweiz nicht zugelassenen 
Arzneimitteln für die Versorgung essenziell. 
 
 
Wir danken noch einmal für die Kenntnisnahme unserer Anliegen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
GSASA 
 
       
 
         
 
Petra Strub Henz      Sara Iten 
Präsidentin       Geschäftsführerin 
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